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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 24. Juni 2009 folgendes Gesetz beschlossen: 
 
 
 

G e s e t z 
zur Abschaffung der Jagdsteuer 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noch nicht 
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 

veröffentlicht 
Nachträgliche redaktionelle Berichtigungen zu dieser Ausfertigung 

sind nicht auszuschließen 
 
 



 
 



Gesetz zur Abschaffung der Jagdsteuer 
 
Artikel I 
 
Das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV.NRW. 2008 S. 8), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht erhält zu § 22 folgende Fassung: 
 
 „§ 22  
 Übergangsvorschrift zur Erhebung der Jagdsteuer“ 
 
2. In § 3 Abs. 1 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
 
 
 „Eine Jagdsteuer darf ab 01.01.2013 nicht erhoben werden.“ 
 
 
3. § 22 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 22 
Übergangsvorschrift zur Erhebung der Jagdsteuer 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte sind berechtigt, Jagdsteuern wie folgt zu erheben: 
ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 
bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des Steuersatzes, den sie zum Stichtag 01.01.2009 
festgesetzt haben.“  
 
 

Artikel II 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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